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ZUSAMMENFASSUNG 

Ausgangslage 

Stickstoffoxide haben schädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflan-

zen. Die Emissionen bewirken eine Überdüngung und Versauerung von Öko-

systemen. Zusammen mit flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) bilden 

Stickstoffoxide bodennahes Ozon (ĂSommersmogñ), das Lebewesen und Pflan-

zen schädigt. Zusätzlich erfolgt in der Atmosphäre eine Umwandlung von Stick-

stoffoxiden in gesundheitsschªdlichen Feinstaub (ĂSekundªrstaubpartikelñ). 

Deutschland hat Schwierigkeiten, seine internationalen Verpflichtungen zur NOx-

Minderung einzuhalten. Dies liegt neben dem Verkehr (40 % der NOx-Emissio-

nen) auch an der Energiewirtschaft (25 %). Deren NOx-Emissionen tragen seit 

20 Jahren weitgehend konstant mit rund 300.000 Tonnen zur Belastung bei. 

Große Kohlekraftwerke, die ihre Emissionen veröffentlichen müssen, emittierten 

2016 etwa 157.600 Tonnen Stickstoffoxidemissionen. Braunkohlekraftwerke ha-

ben mit zwei Dritteln daran den größten Anteil. Die acht größten Braunkohlekraft-

werke verursachen alleine zwei Drittel der NOx-Emissionen des Energiesektors 

und 8 % der gesamten NOx-Emissionen in Deutschland.  

Anforderungen an die Energiewirtschaft zur NOx-Minderung 

Im Jahr 2015 wurde der Informationsaustausch der europäischen Arbeitsgruppe 

zu besten verfügbaren Techniken in Großfeuerungsanlagen abgeschlossen. 

Den neuen Stand der Technik hat die EU-Kommission im Jahr 2017 als BVT-

Schlussfolgerung für Großfeuerungsanlagen publiziert. Die Anforderungen sind 

rechtsverbindlich und müssen in allen EU-Mitgliedstaaten im Fall von neuen An-

lagen sofort und bei bestehenden Anlagen spätestens nach vier Jahren einge-

halten werden, d.h. bei bestehenden Anlagen spätestens ab 17. August 2021.  

Die Bundesregierung ist durch § 7 BImSchG zur Umsetzung binnen Jahresfrist 

verpflichtet. Bisher wurden die Anforderungen jedoch noch nicht umgesetzt. 

Analyse des NOx-Emissionsniveaus bei großen Kraftwerken 

Die Analyse der NOx-Emissionen großer Steinkohlekraftwerkswerke hat gezeigt, 

dass 44 von 68 Blöcken (65 %) die künftige EU-Mindestanforderung überschrei-

ten (150 mg/Nm3). Alle Steinkohlekraftwerke sind bereits mit Katalysatoren aus-

gestattet und haben damit technisch schon die Möglichkeit, ihre NOx-Emissionen 

weit unter die Hälfte des aktuell gesetzlich geforderten Niveaus zu reduzieren. 

Nur bei 12 % liegt der Jahresmittelwert auf einem Niveau, das typischerweise mit 

einem Katalysator erreichbar ist. Zur Kosteneinsparung werden die Katalysato-

ren nicht vollständig ausgenutzt, sondern so betrieben, dass der aktuelle Grenz-

wert von 200 mg/Nm3 im Tagesmittel nicht überschritten wird. In einem Steinkoh-

lekraftwerk (Braunschweig) ist nicht der allgemeine Grenzwert von 200 mg/Nm3 

im Tagesmittel vorgeschrieben, sondern ein Tagesmittel von 400 mg/Nm3, so 

dass die NOx-Emissionen im Jahresmittel 275 mg/Nm3 erreichen. 

Die Analyse der NOx-Jahresmittelwerte von großen Braunkohlekraftwerken 

zeigte für 2016 und 2017, dass 29 von 40 Blöcken (73 %) die künftige EU-Min-

destanforderung überschreiten (175 mg/Nm3). Die Anlagen mit hohen NOx-Emis-

sionen sind überwiegend alte Blöcke, die vor 1990 in Betrieb gegangen sind; die 
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Hälfte dieser Anlagen ist älter als 40 Jahre. Das NOx-Niveau, das nach dem 

Stand der Technik mit Katalysatoren möglich ist (< 85 mg/Nm3), erreicht kein 

Block, da in Braunkohlekraftwerken bisher kein Katalysator eingebaut ist. 

Potenziale der Kohlekraftwerke zur NOx-Minderung 

Technische Möglichkeiten zur kostengünstigen Minderung von Stickstoffoxiden 

in Kraftwerken wurden bereits vor 10 Jahren in Studien der EU-Umweltagentur 

und des Umweltbundesamtes empfohlen, aber bisher nicht umgesetzt. Die ge-

eigneten NOx-Minderungstechniken für Kraftwerke bestehen vor allem in  

a) optimierter Verbrennungs(luft-)führung inkl. ĂLow-NOxñ-Brennern, und 

b) der Zugabe von Harnstoff oder Ammoniakwasser in ein optimales  

Temperaturfenster der Verbrennung (SNCR-Technik) sowie  

c) dem Einbau von Katalysatormaterial-Schichten in die Abgas-

reinigungsanlage (SCR-Technik). [EU BREF LCP 2017]  

Angesichts der Diskussion über Restlaufzeiten von Kraftwerken ist die NOx-Min-

derung bei Braunkohlekraftwerken vor allem davon abhängig, ob die SNCR-

Technik oder ein Katalysatoreinbau (SCR-Technik) für wirtschaftlich zumutbar 

gehalten wird. Bei Steinkohlekraftwerken stellt sich die Frage nicht, da die besten 

Voraussetzungen zur NOx-Minderung (SCR-Technik) bereits gegeben sind.  

Bei Steinkohleblöcken kann bei voller Ausnutzung der installierten Katalysator-

Technik (SCR) eine Minderung der Stickstoffoxid-Emissionen um 47 % erreicht 

werden. Wenn in allen Braunkohleblöcken ein Katalysator (die beste verfügbare 

Technik mit größter NOx-Minderungswirkung) installiert wird, lassen sich die 

Stickstoffoxid-Emissionen der Braunkohlekraftwerke um 55 % mindern.  

Die Gesamtemissionen der Energiewirtschaft, die seit mehr als 20 Jahren 

jährlich rund 300.000 Tonnen Stickstoffoxide betragen, lassen sich durch 

die Einführung eines NOx-Grenzwerts von 85 mg/Nm3 im Jahresmittel um 

ein Viertel senken (- 82.400 Tonnen, - 27 %). Die Emissionen großer Kohle-

kraftwerke sinken durch diesen Grenzwert um mehr als die Hälfte (- 52 %).  

 

Ein NOx-Jahresgrenzwert von 85 mg/Nm3 bewirkt bei Braunkohlekraftwer-

ken eine jährliche NOx-Minderung von etwa 55.700 Tonnen (-55 %). Die Min-

derung verursacht Kosten von ca. 0,074 Cent pro erzeugter Kilowattstunde.  

Bei Steinkohlekraftwerken führt ein NOx-Grenzwert von 85 mg/Nm3 im Jah-

resmittel zu etwa 26.700 t NOx-Minderung (-47 %). Die Minderung verur-

sacht Kosten von etwa 0,036 Cent je erzeugter Kilowattstunde. 

 

Für Braunkohlekraftwerke mit einer Restlaufzeit unter 8 Jahren, für die ein 

Katalysator-Einbau wirtschaftlich nicht zumutbar ist, wird 150 mg/Nm3 als 

Grenzwert im Jahresmittel vorgeschlagen. Dies ist mit der kostengünstigen 

Reagenzien-Eindüsung (SNCR-Technik) zu erreichen. Die Minderung verur-

sacht Kosten von etwa 0,019 Cent pro erzeugter Kilowattstunde. 

Nur wenn Braunkohlekraftwerke schon vor August 2024 stilllgelegt werden, 

sollten sie lediglich die EU-Mindestanforderung von 175 mg/Nm3 NOx im 

Jahresmittel einhalten. 



Stickstoffoxid-Emissionen aus Kohlekraftwerken in den Jahren 2016 und 2017  

10 

 

1 HINTERGRUND: STICKSTOFFOXID-
BELASTUNG IN DEUTSCHLAND 

NOx steht als Abkürzung für Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2). 

Die Stoffe stammen überwiegend aus Verbrennungsprozessen und entstehen 

unter Hitzeeinwirkung bei der Reaktion von Luftsauerstoff und Luftstickstoff. 

NO ist reaktiver als NO2 und reagiert in der Außenluft nach kurzer Zeit zu NO2.  

1.1 Gesundheits-/Umweltgefahren durch Stickstoffoxide 

Stickstoffoxide haben schädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflan-

zen. Die Emissionen bewirken eine ¦berd¿ngung (ĂEutrophierungñ) und eine 

Versauerung von Ökosystemen. Zusammen mit flüchtigen organischen Verbin-

dungen (VOC) bilden Stickstoffoxide bodennahes Ozon, das Lebewesen und 

Pflanzen schädigt. [UBA 2018a] Zusätzlich kann in der Atmosphäre eine Um-

wandlung von Stickstoffoxiden in gesundheitsschädlichen Feinstaub erfolgen 

(ĂSekundärpartikelñ) [UBA 2018b]  

Von den gesundheitlichen Schäden durch Stickstoffoxide kann hier nur ein Teil 

kurz umrissen werden. Stickstoffdioxid ist kaum wasserlöslich und dringt des-

halb bis in die Bronchiolen und Alveolen ein. Dort kann es Zellschäden und ent-

zündliche Prozesse verursachen und allergische Atemwegserkrankungen för-

dern. Ein Anstieg der Krankenhausaufnahmen aufgrund von Atemwegserkran-

kungen (z. B. Asthma) und Herzinfarkten konnte mit NO2 in Verbindung ge-

bracht werden. In Kurzzeitstudien wurde der Zusammenhang zwischen erhöh-

ter NO2-Belastung und erhöhter Gesamtmortalität belegt, wobei die Ursache 

v. a. in Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen lag. [Schneider et al. 2018] 

In Deutschland müssen in der Außenluft die EU-weit gültigen Grenzwerte für 

Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten werden. Zum Gesundheitsschutz dürfen 

200 µg/m3 im Stundenmittel nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten 

werden; 40 µg/m3 sind im Jahresmittel einzuhalten. Als kritischer Wert zum 

Pflanzenschutz ist 30 µg/m3 im Jahresmittel festgelegt. [39. BImSchV 2010] 

 

[UBA 2018d] 

Abbildung 1: Entwicklung der Stickstoffdioxid-Konzentration im Jahresmittel in der Außenluft in Deutschland (2000-2017) 
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Abbildung 1 oben zeigt die Entwicklung der Jahresmittel aller Messstationen in 

Deutschland, aufgeteilt nach ländlichen bzw. städtisch/vorstädtischen Hinter-

grund-Messstationen und verkehrsnahmen Messstationen (1995 bis 2016). 

An vielen v. a. verkehrsnahen Stationen lag der Jahresmittelwert deutlich höher 

als 40 µg/m3. Im Jahr 2017 kam es in 65 Städten zu Überschreitungen, 2016 in 

90 Städten [UBA 2018d] Die Europäische Kommission hat Deutschland im Mai 

2018 verklagt, Ăweil in der Vergangenheit keine geeigneten Maßnahmen ergrif-

fen wurdenñ und der Grenzwert für Stickstoffdioxid in 26 Luftqualitätsgebieten 

überschritten wurde (u.a. Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München, Stutt-

gart). [EU KOM 2018] 

Eine Studie des Helmholtz Zentrums München und der IVU Umwelt Freiburg 

hat errechnet, dass im Jahr 2014 durch die hohe Hintergrund-Stickstoffdioxid-

belastung in Deutschland (ohne Belastung an verkehrsreichen Straßen) rund 

6.000 vorzeitige Todesfälle durch Herzkreislauferkrankungen eingetreten sind 

bzw. rund 50.000 Lebensjahre verloren gingen.1 [Schneider et al. 2018] 

[UBA 2018d] 

Das Umweltbundesamt stellt zu den Stickstoffoxid-Emissionen im Juli 2018 fest: 

ĂTrotz erheblicher Reduzierungen sind weitere MaÇnahmen nºtig, um die 

seit 2010 einzuhaltenden Höchstmengen dauerhaft zu unterschreiten und 

die Minderungsverpflichtungen f¿r 2020 und 2030 einzuhalten.ñ  

[UBA 2018a] 

1.2 Internationale NOx-Minderungsverpflichtungen 

Die europäische Umweltagentur beziffert die Stickstoffoxidemissionen der 

28 EU-Länder im Jahr 2016 auf 7,644 Millionen Tonnen. Die mit Abstand 

höchsten Emissionen der EU trägt Deutschland mit 1,218 Millionen Tonnen bei 

(15,9 % der Gesamtemissionen). Mit Abstand folgen die NOx-Emissionen von 

Frankreich (11,0 %) und Italien (10,0 %). [EEA 2018]   

Deutschland hat international vereinbart, seine Stickstoffdioxidemissionen zu 

senken, da die Schadstoffe auch Schäden in den Nachbarländern bewirken. Im 

ĂGºteborg-Protokollñ [UNECE 2012] und den EU-Richtlinien zur Reduktion nati-

onaler Emissionen [EU NEC 2001] [EU NEC 2016] hat Deutschland sich ver-

pflichtet, ab 2010 nicht mehr als 1.081.000 t Stickstoffdioxid zu emittieren und 

die Emissionen bis 2020 um 39 % sowie bis 2030 um 65 % gegenüber 2005 zu 

senken, d. h. auf rund 960 kt bis 2020 und auf rund 550 kt bis 2030.  

Abbildung 2 zeigt, dass Deutschland Schwierigkeiten hat, das Ziel zu erreichen. 

Dies liegt vor allem an den hohen NOx-Emissionen aus dem Verkehrsbereich, 

der für 40 % der Belastung verantwortlich ist. Der andauernd hohe Beitrag der 

Energiewirtschaft, der mit rund 300.000 Tonnen pro Jahr ein Viertel der Belas-

tung verursacht, trägt zum hohen Grundniveau bei.  

                                                
1 Die Berechnung der Krankheitslast von NO2 basiert auf der wissenschaftlich begründeten Annahme, dass mit einem 

linearen Anstieg der NO2-Konzentration im Jahresmittel von 10 Mikrogramm pro Kubikmeter (ɛg/m3) das Risiko, an 

Herzkreislauferkrankungen zu versterben, um 3 Prozent ansteigt. (UBA 2018a) 
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Die Energiewirtschaft hat seit mehr als 20 Jahren keinen Beitrag zur Minderung 

der Stickstoffoxid-Emissionen geleistet. Dies verdeutlicht in Abbildung 2 der seit 

vielen Jahren weitgehend konstante untere Balken (rot). 

 

[UBA 2018a] [UBA 2018f] 
Abbildung 2: Stickstoffoxid-Emissionen in Deutschland nach Verursachern (Energiewirtschaft: unten in rot) (1990-2016) 

Im Jahr 2016 hatte die Energiewirtschaft Stickstoffoxid-Emissionen in Höhe von 

294.714 Tonnen. Dies entspricht rund einem Viertel (24,5 %) der gesamten 

Stickstoffoxid-Emissionen in Deutschland, die bei 1.216.924 Tonnen lagen. 

Nach Angaben des Umweltbundesamtes stammen seit 20 Jahren konstant 

rund 300.000 Tonnen Stickstoffoxide in Deutschland aus der Energieerzeu-

gung. Dies sind täglich mehr als 820.000 Kilogramm. [UBA NaSE 2018]  

Große Kraftwerke sind verpflichtet, Stickstoffoxid-Emissionen an das Europäi-

sche Schadstoffregister zu melden. Die Meldepflicht besteht ab einer Jahres-

emission von 100 Tonnen Stickstoffoxid. Im Jahr 2016 hatten an das Schad-

stoffregister 61 Kohlekraftwerksstandorte 157.031 Tonnen Stickstoffoxidemissi-

onen gemeldet. Allein die acht großen Braunkohle-Kraftwerksstandorte2 haben 

mit 100.820 Tonnen Stickstoffoxid-Emissionen einen Anteil von knapp 2/3 der 

Emissionen aller 61 meldepflichtigen Standorte (64 %).  

Ein Großteil der Stickstoffoxid-Emissionen stammt aus wenigen großen Stand-

orten mit Braunkohle-Kraftwerken Die großen acht Braunkohlekraftstandorte 

verursachen 1/3 der Stickstoffoxid-Emissionen aus dem Energiesektor und 8 % 

der Gesamtemissionen der Stickstoffoxide von Deutschland. Fünf kleinere 

Braunkohlekraftwerksstandorte und 48 Steinkohle-Kraftwerkstandorte machen 

mit 56.211 Tonnen das übrige Drittel der im Jahr 2016 meldepflichtigen Kraft-

werke mit Stickstoffoxid-Emissionen aus. [E-PRTR 2018]  

                                                
2 Neurath, Jänschwalde, Niederaußem, Boxberg, Weisweiler, Lippendorf, Schwarze Pumpe und Frimmersdorf. Weitere 

Braunkohle-Kraftwerksstandorte mit PRTR-Meldungen in 2016: Köln-Merkenich, Chemnitz, Hürth, Dessau, Cottbus (für 

letzte beiden ist der Austausch gegen Gaskraftwerke in Planung). Übrige 48 Standorte: Steinkohlekraftwerke. 
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1.3 Potenziale der Energiewirtschaft zur NOx-Minderung 

Die geeigneten Minderungstechniken zur Stickstoffreduktion in Kraftwerken be-

stehen vor allem in den folgenden Maßnahmen, deren Kombination sinnvoll ist: 

a) optimierte Verbrennungs(luft-)führung inkl. ĂLow-NOxñ-Brennern, und 

b) Zugabe von Harnstoff oder Ammoniakwasser in ein optimales Tempe-

raturfenster der Verbrennung (SNCR-Technik), sowie  

c) Einbau von Katalysatormaterial-Schichten in die Abgasreinigungsan-

lage (SCR-Technik). [EU BREF LCP 2017]  

Technik (a) führt dazu, dass aufgrund geringerer Verbrennungstemperaturen 

weniger Stickstoff der Verbrennungsluft zu Stickstoffoxiden reagiert. Es werden 

vor allem Möglichkeiten zur Erhöhung und Minderung der Luftzufuhr in einzel-

nen Zonen des Kessels benötigt; zum Betrieb ist erfahrenes Personal erforder-

lich, das gute Überwachungsmöglichkeiten des Verbrennungskessels und der 

darin herrschenden Temperatur- und Luftverhältnisse hat. 

SNCR-Technik (b) benötigt zusätzlich Reaktionsmittel, das in einem Silo ge-

speichert und über Pumpen und Leitungen zu Verteilungsdüsen im Kessel ge-

führt werden muss. Das Reaktionsmittel reagiert mit NOx und reduziert dieses 

zu reinem Stickstoff. Die Planung, Genehmigung und Durchführung der Investi-

tion für Technik (b) ist in relativ kurzer Zeit möglich (ca. 12-18 Monate); Kessel-

stillstände zum Einbau beschränken sich auf wenige Wochen. Die Wirkung der 

Technik ist unterschiedlich, da die verschiedenen Kesselbauarten nicht immer 

eine Eindüsung und Verteilung im optimalen Temperaturfenster ermöglichen.  

SCR-Technik (c) erfordert den Einbau von honigwabenförmigen Steinen, deren 

Oberfläche katalytische Materialien aufweist, die NOx zu Stickstoff reduzieren. 

Die Technik ist mit einer etwa 10-fach höheren Anfangsinvestition und deutlich 

geringeren Betriebskosten verbunden. Der Aufwand, mehrere Katalysator-

Schichten in den Rauchgaskanal einzubauen ist hoch und mit einem längeren 

Kesselstillstand verbunden (Einbau idealerweise während 8-wöchiger Kesselre-

vision). Für Planung, Ausschreibung, Genehmigung, Ausführung und Inbetrieb-

nahme sind etwa 24-36 Monate zu kalkulieren. 

Die Europäische Umweltagentur berechnete bereits im Jahr 2008, dass bei An-

wendung der Techniken zur Stickstoffoxidminderung in den meldepflichtigen 

großen Kraftwerken in Europa rund 59 % der Emissionen gemindert werden 

können und bei optimaler Nutzung der Techniken etwa 87 % Minderung mög-

lich ist. [EEA 2008] 

Das Umweltbundesamt hat ebenfalls bereits im Jahr 2007 zahlreiche Minde-

rungsmaßnahmen für Stickstoffoxide aufgezeigt, um die Minderungsverpflich-

tungen im Jahr 2010 zu erreichen. Beim Vergleich vieler Maßnahmen wurde 

dargelegt, dass es besonders kosteneffizient ist, Stickstoffoxidemissionen in 

Kraftwerken durch Absenkung der NOx-Grenzwerte zu mindern. Vor allem in 

Steinkohlekraftwerken, die bereits mit einem Katalysator zur Stickstoffoxidmin-

derung ausgestattet sind, bestand vor 10 Jahren ein Minderungspotenzial von 

rund 2/3 der NOx-Emissionen, das bis heute nicht ausgeschöpft wird. Die Stu-

die kam zu dem Schluss, dass der Strompreis um weniger als 1/100 Cent stei-

gen würde, wenn die in Steinkohlekraftwerken vorhandenen Katalysatoren bes-

ser zur Stickstoffoxidminderung genutzt würden. [Theloke et al. 2007]  

Das hohe NOx-Minderungspotenzial in Kraftwerken wurde im Jahr 2012 auch 

im Umweltausschuss des Bundestages dargelegt. [Schönberger et al. 2012] Im 
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Jahr 2012 wurden Änderungen der Stickstoffoxid-Grenzwerte in der Verordnung 

für Großfeuerungsanlagen diskutiert, aber für bestehende Kraftwerke letztlich 

keine Grenzwertveränderungen umgesetzt. [13. BImSchV 2013]  

Technische Möglichkeiten zur kostengünstigen Minderung von Stickstoff-

oxiden in Kraftwerken wurden bereits vor 10 Jahren in Studien der Europä-

ischen Umweltagentur und des Umweltbundesamtes empfohlen, aber bis-

her in Deutschland nicht umgesetzt. [Theloke et al. 2007] [EEA 2008] 

1.4 Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken 

In Deutschland hat die Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken weiterhin einen 

hohen Anteil. Der Anteil lag im Jahr 2017 bei 36,7 % und im Vorjahr 2016 bei 

40,3 % (siehe Abbildung 4 und Abbildung 3).  

Die damit verbundene Stromproduktion aus Kohlekraftwerken betrug 240,1 Mil-

liarden Kilowattstunden (2017) bzw. 261,5 Milliarden Kilowattstunden (2016). 

[AEE 2017] [AEE 2018] 

 

 

[AEE 2018] 
Abbildung 3: Strommix in Deutschland im Jahr 2017 (Stein- und Braunkohle zusammen 36,7 %) 
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[AEE 2017] 
Abbildung 4: Strommix in Deutschland im Jahr 2016 (Stein- und Braunkohle zusammen 40,3 %) 

Die Strommenge des Jahres 2016, die in Deutschland in Kohlekraftwerken er-

zeugt wurde (261,5 Mrd. kWh), wird im Folgenden für die Berechnung von Kos-

ten für Stickstoffminderungsmaßnahmen genutzt, um spezifische Kosten pro er-

zeugter Kilowattstunde zu berechnen. Sie entsprechen der Strompreiserhö-

hung, wenn die Kosten der Minderungsmaßnahme gleichmäßig auf alle Strom-

kunden umgelegt werden. 
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2 RECHTLICHE VORGABEN ZUR MIN-
DERUNG VON STICKSTOFFOXIDEN 
AUS KRAFTWERKEN  

2.1 EU: Industrieemissionsrichtlinie, BVT-Merkblätter 

und BVT-Schlussfolgerungen 

Die Europäische Union hat zunächst in der LCP-Richtlinie [LCPD 2006] und 

später in der Industrieemissionsrichtlinie [EU IED 2010] europaweit geltende 

Grenzwerte u. a. für große Kraftwerke ab 50 MW thermischer Leistung festge-

legt (ĂGroÇfeuerungsanlagenñ). 

Eine von der EU einberufene Arbeitsgruppe mit Vertretern der Umweltbehörden 

der EU-Mitgliedstaaten, der europäischen Industrieverbänden und dem Dach-

verband der europäischen Umweltschutzverbände EEB (European Environ-

mental Bureau) überprüft regelmäßig, ob die Emissionsvorgaben u.a. für Groß-

feuerungsanlagen noch den besten verfügbaren Techniken entsprechen. Die 

Anforderungen werden verschärft, wenn die europäische Arbeitsgruppe fest-

stellt, dass der Stand der Technik fortgeschritten ist. 

Der neue Stand der Technik wird als ĂMerkblatt zu besten verfügbaren Techni-

kenñ (BVT-Merkblatt) von der EU-Kommission veröffentlicht. Ein Auszug daraus 

(ĂBVT-Schlussfolgerungenñ) wird als Kommissionsentscheidung rechtlich ver-

bindlich im EU-Amtsblatt veröffentlicht. 

Im Jahr 2015 wurde der Informationsaustausch der europäischen Arbeitsgruppe 

zu besten verfügbaren Techniken in Großfeuerungsanlagen abgeschlossen. 

Den neuen Stand der Technik hat die EU-Kommission als BVT-Merkblatt für 

Großfeuerungsanlagen im Jahr 2017 publiziert [EU BREF LCP 2017].  

Der rechtsverbindliche Auszug aus dem BVT-Merkblatt, die sogenannten ĂBVT-

Schlussfolgerungen für Großfeuerungsanlagenñ wurden als Kommissionsent-

scheidung am 17. August 2017 im EU-Amtsblatt veröffentlicht [EU BATC LCP 

2017]. Die Einhaltung der Vorgaben muss in allen EU-Mitgliedstaaten im Fall 

von neuen Anlagen sofort erfolgen sowie bei bestehenden Anlagen spätestens 

vier Jahre nach Veröffentlichung, das heißt ab 17. August 2021.  

Für Stickstoffoxidemissionen aus Kohlekraftwerken wurden die Anforderungen 

durch die BVT-Schlussfolgerungen europaweit verschärft. Insbesondere wurde 

ein NOx-Jahresmittelwert neu eingeführt, der in Kraftwerken einzuhalten ist.  

Tabelle 1 zeigt die neuen, EU-weit geltenden Anforderungen an die Stickstoff-

konzentrationen aus Kohlekraftwerken (hier: Anforderungen zum Jahresmittel). 

In der Tabelle sind die Arten von Kraftwerken fett eingerahmt, die die Mehrzahl 

der großen Kohlekraftwerke in Deutschland ausmachen: Ihre Inbetriebnahme 

erfolgte vor dem 7.1.2014, ihre Feuerungswärmeleistung beträgt > 300 MWth 

und sie führen die Kohle staubförmig der Verbrennung zu (ĂStaubfeuerungenñ).  

Einen geringeren Teil der großen Kohlekraftwerke in Deutschland machen die 

Feuerungsarten aus, die in Tabelle 1 einen fett gestrichelten Rahmen haben: 

Auch sie wurden vor dem 7.1.2014 in Betrieb genommen, haben eine Feue-

rungswärmeleistung von > 300 MWth, aber sie verbrennen die Stein- oder 

Braunkohle in einem Sand-Wirbelbett (ĂWirbelschichtfeuerungenñ). 
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Tabelle 1: Neue EU-weit geltende BVT-Anforderungen an den NOx-Jahresmittelwert für Steinkohle- und Braunkohle-

kraftwerke (fett eingerahmt: wesentliche Anforderungen für die meisten großen Kohlekraftwerke in 

Deutschland, schraffiert: Anforderung für wenige große Kohlekraftwerke in Deutschland) 

Feuerungsart und 

Brennstoff 

Thermi-

sche 

Leis-

tung 

(brutto) 

[MWth] 

NOx-Jahresmittelwerte (mit besten  

verfügbaren Techniken erreichbar)  

Bestehende Anlagen (1) Neue Anlagen  

Inbetrieb-
nahme vor 

7.1.2014 
[mg/m3] 

Inbetrieb-
nahme 7.1.14-

16.8.17 
[mg/m3] 

Inbetrieb-
nahme ab 

17.8.17 
[mg/m3] 

Alle Feuerungen: Stein-

kohle, Braunkohle 
< 100 100-270 100-270 100ï150 

Alle Feuerungen: Stein-

kohle, Braunkohle 
100 - 300 100-180 100-180 50-100 

Wirbelschichtfeuerung  

Steinkohle, Braunkohle 
> 300 < 85-175 < 85-150 (2) 50-85 

Staubfeuerung 

Braunkohle 
> 300 < 85-175 < 85-150 (2) 50-85 

Staubfeuerung  

Steinkohle  
> 300 65-150 65-150 65-85 

(1) Diese Emissionswerte gelten nicht für Anlagen mit < 1500 Betriebsstunden pro Jahr.  

(2) Das untere Ende des Wertebereichs gilt als erreichbar, wenn SCR eingesetzt wird. 

 [EU BATC LCP 2017] 

Die Anforderungen legen fest, dass Steinkohle-Staubfeuerungen mit den bes-

ten verfügbaren Techniken künftig die niedrigsten NOx-Jahresmittelwerte errei-

chen müssen (65 bis 150 mg/Nm3). Braunkohle-Staubfeuerungen sowie Wirbel-

schichtfeuerungen für Stein- und Braunkohle müssen mit den besten verfügba-

ren Techniken NOx-Konzentrationen von < 85 bis 175 mg/Nm3 im Jahresmittel 

erreichen. Dabei wird der Hinweis gegeben, dass Werte kleiner 85 mg/Nm3 mit 

einem Katalysator (SCR-Technik) erreicht werden. 

Bei der Genehmigung von Kraftwerken in der Europäischen Union müssen die 

Anforderungen so gesetzt werden, dass diese im Normalbetrieb die Emissions-

bandbreite der BVT-Schlussfolgerungen stets einhalten. [EU IED 2010] 

Der obere Wert der mit BVT verbundenen Emissionsbandbreite darf in den be-

troffenen Anlagen nur in besonders begründeten Einzelfällen überschritten wer-

den. Ausnahmen sind nur zulªssig, Ăwenn die Bewertung der Behörde ergibt, 

dass die Erreichung der mit den besten verfügbaren Techniken assoziierten 

Emissionswerte entsprechend der Beschreibung in den BVT-Schlussfolgerun-

gen aus den folgenden Gründen gemessen am Umweltnutzen zu unverhältnis-

mäßig höheren Kosten führen würde: a) geografischer Standort und lokale Um-

weltbedingungen der betroffenen Anlage; oder b) technische Merkmale der be-

troffenen Anlage. [...] . Die zuständige Behörde stellt in jedem Fall sicher, dass 

keine erheblichen Umweltverschmutzungen verursacht werden und ein hohes 

Schutzniveau für die Umwelt insgesamt erreicht wird.ñ [EU IED 2010] 

Bei einer Überschreitung der BVT-Mindestanforderungen muss also gewähr-

leistet sein, dass ein hohes Umweltschutzniveau erhalten bleibt. Dies ist in 

Deutschland nicht sichergestellt, da NOx-Grenzwerte in der Atemluft in vielen 

Regionen regelmäßig überschritten werden und pro Jahr rund 6.000 vorzeitige 

Todesfälle mit der hohen Hintergrundbelastung verbunden sind (vgl. Kap. 1.1). 
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2.2 Deutschland: BImSchG und 13. BImSchV  

In Deutschland gelten die Vorgaben der BVT-Schlussfolgerungen nicht direkt; 

die Vorgaben müssen in deutsches Recht umgesetzt werden: Für große Kohle-

kraftwerke gelten die Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und 

(v. a. luftseitig) die Vorgaben der 13. Verordnung zum Bundes-Immissions-

schutzgesetz [13. BImSchV 2013]. Weitere, hier nicht näher ausgeführte Grenz-

werte für Kraftwerke stehen in der Abwasserverordnung. [AbwV 2004] 

Die Vorgaben der 13. BImSchV und der Abwasserverordnung müssen den An-

forderungen der EU-Industrieemissionsrichtlinie [EU-IED 2010] und den BVT-

Schlussfolgerungen für Kraftwerke [EU BATC LCP 2017] entsprechen.  

Die Bundesregierung ist bei besonders problematischen Luftschadstoffen wie 

Stickstoffoxiden angehalten, alle vertretbaren Maßnahmen zur Minderung zu 

prüfen, damit die internationalen Verpflichtungen Deutschlands und die Grenz-

werte in der Umgebungsluft eingehalten werden können. Die Bundesregierung 

hat mit der Begründung, dass die Gesamtemissionen von Stickstoffoxiden in 

Deutschland gesenkt werden müssen, beispielsweise bei Abfallverbrennungs-

anlagen Jahresmittelwerte für Stickstoffoxid-Emissionen eingeführt  

[17. BImSchV 2013].  

Vor dem gleichen Hintergrund führte die Bundesregierung im Jahr 2013 in der 

Verordnung für Großfeuerungsanlagen (13. BImSchV) Jahresmittelwerte für 

Stickstoffoxid-Emissionen aus Kraftwerken ein. Allerdings blieb diese Vorschrift 

praktisch ohne Wirkung, da die in 2013 bereits bestehenden Kraftwerke von 

den NOx-Jahresgrenzwerten ausgenommen wurden [13. BImSchV]. Die BVT-

Schlussfolgerungen der EU verpflichten die Bundesregierung nun dazu, dies zu 

ändern und NOx-Jahresmittelwerte auch für bestehende Anlagen einzuführen.  

Am 17. August 2018 jährte sich die Amtsblattveröffentlichung der EU BVT-

Schlussfolgerungen für Kraftwerke, ohne dass die Bundesregierung einen Vor-

schlag zur Umsetzung in nationales Recht veröffentlicht hat. Die Bundesregie-

rung ist durch § 7 BImSchG zur Umsetzung der Anforderungen aus EU BVT-

Merkblättern binnen Jahresfrist verpflichtet:  

ĂIm Hinblick auf bestehende Anlagen ist  

1. innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfolgerungen 

zur Haupttätigkeit eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der 

Rechtsverordnung vorzunehmen. [...]  ñ [BImSchG 2013] 

Zusätzlich zur ohnehin schon von Kraftwerksbetreibern als zu kurz kritisierten 

vierjährigen Umsetzungsfrist der BVT-Schlussfolgerungen vermindert die Bun-

desregierung nun durch die Verschleppung der 13. BImSchV-Novellierung die 

für die Betreiber wichtige Zeit zur Planung und Umsetzung der konkretisierten 

Anforderungen. Ohne die Umsetzung in der 13. BImSchV in nationales Recht 

können die Betreiber zwar davon ausgehen, dass die Anforderungen nicht ge-

ringer sein werden, als die Obergrenzen der mit BVT verbundenen Emissions-

bandbreite, aber das Umsetzungsniveau innerhalb der Bandbreite ist derzeit 

völlig offen. Somit herrscht zum aktuellen Zeitpunkt keine Planungssicherheit.  

Fehlende Planungssicherheit gibt es nicht nur für die Umsetzung neuer Grenz-

werte bei Stickstoffoxid-Emissionen sondern auch für eine Reihe weiterer 

Schadstoff-Begrenzungen, die spätestens im August 2021 von den Betrieben 

umzusetzen sind und deren künftiges Niveau derzeit offen ist. Ohne rechtzeitige 

Umsetzung sind hohe, nicht zulässige Gesundheitsbelastungen zu erwarten.  
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3 NOX-MINDERUNGSPOTENZIAL FÜR 
GROSSE KOHLEKRAFTWERKE IN 
DEUTSCHLAND  

3.1 Datenerhebung zu NOx aus großen Kohlekraftwerken 

3.1.1 UIG-Anfrage an Länderbehörden 

Zur Analyse der NOx-Minderungsoptionen bei großen Kohlekraftwerken haben 

die Auftraggeber (BUND e.V./Klima-Allianz Deutschland) bei 22 Aufsichtsbehör-

den per Email Anfragen nach dem Umweltinformationsgesetz gestellt, um Daten 

über 107 große Kraftwerksblöcke mit mehr als 100 MW elektrischer Leistung zu 

erhalten (entsprechend Kraftwerken mit mehr als 300 MW thermischer Leistung). 

Als Grundlage zur Auswahl der Betriebe wurde die Kraftwerksliste des Umwelt-

bundesamtes verwendet, die elektrische Leistungen angibt. [UBA 2018g] 

Die Anfrage umfasste bezüglich der Stickstoffoxidemissionen folgende Punkte: 

¶ Klassierte Halbstunden- und Tagesmittelwerte der Jahre 2016/2017, 

¶ Tagesmittelwerte der Jahre 2016/2017, 

¶ Jahresmittelwerte der Jahre 2016/2017. 

Es erging die Bitte an die Behörde, die Informationen elektronisch als Word- oder 

PDF-Datei zu übermitteln und die Tagesmittelwerte möglichst als Excel-Datei zu 

schicken. Vor Bereitstellung der Informationen wurde die Behörde um Empfangs-

bestätigung und Auskunft über ggf. zu erwartende Kosten gebeten. 

3.1.2 Datenbereitstellung durch die Länderbehörden 

Die angefragten Behörden teilten in mehreren Fällen mit, dass die Tagesmittel-

werte nicht vorliegen. Teilweise wurden ersatzweise Halbstundenmittelwerte 

übermittelt. In weiteren Fällen teilten die Behörden mit, dass die Tagesmittelwerte 

nur mit sehr hohem Bearbeitungsaufwand bereitgestellt werden können. 

Die übermittelten Dokumente zu klassierten Halbstunden- und Tagesmittelwer-

ten sowie zu den einzelnen Tagesmittelwerten hatten meistens die Form von 

PDF-Dateien und nur in wenigen Fällen - wie erbeten - ein Exceldateiformat. Da 

die Originale häufig schief als PDF eingescannt wurden, ließen sich viele Doku-

mente nicht in weiterverarbeitungsfähige Word- oder Exceldateien umwandeln; 

in diesen Fällen mussten die Daten händisch ausgelesen werden.  

Nach Auskunft der Auftraggeber hat die UIG-Anfrage zu Gesamtkosten in Höhe 

von 2.570 ú geführt. Bei 72 Blöcken wurde die Auskunft kostenlos erteilt. In Bran-

denburg wurden je Block Kosten von 41 ú (6x) bzw. 97 ú (2x) berechnet, in Sach-

sen wurden Kosten von 81 ú (1x), 205 ú (2x) und 350 ú (4x) pro Block erhoben. 

In einzelnen Fällen nahm der Auftraggeber wegen der angekündigten Kosten von 

der Anfrage Abstand (z. B. wenn Informationen zur Stilllegung eines Blockes vor-

lagen). In mehreren Fällen wurde der angekündigte Kostensatz auf Bitte der Auf-

traggeber von den Behörden gemindert oder die Kosten erlassen.  
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3.2 Anlagenarten unter den großen Kohlekraftwerken 

3.2.1 Neuanlagen 

Die EU BVT-Schlussfolgerungen unterscheiden die betroffenen Kohlekraftwerke 

in Neuanlagen und bestehende Anlagen. Neuanlagen sind solche, die ab dem 

17. August 2017 in Betrieb genommen wurden (Veröffentlichung der BVT-

Schlussfolgerungen). Seit diesem Datum wurden in Deutschland keine großen 

Kohlekraftwerke mit > 300 MWth Leistung in Betrieb genommen, allerdings befin-

den sich in Stade und in Niederaußem zwei Kohlekraftwerke in Planung.  

3.2.2 Bestehende Anlagen  

Bei den Anlagen, die als bestehende Kohlekraftwerke gelten (vor dem 17. Au-

gust 2018 in Betrieb genommen), unterscheiden die BVT-Schlussfolgerungen 

nochmals nach Inbetriebnahmedatum, Feuerungsart und Brennstoffen, für die 

jeweils unterschiedliche Anforderungen für Stickstoffoxid-Emissionen gelten.  

Die Mehrzahl der großen Steinkohlekraftwerke mit einer Leistung ab 300 MW th 

fällt in die Kategorie der Staubfeuerungsanlagen. Sie müssen gemäß der neuen 

BVT-Vorgaben ab dem 17. August 2021 einen NOx-Jahresmittelwert zwischen 

65 bis 150 mg/Nm3 einhalten (vergleiche Tabelle 1). Andere Anforderungen gel-

ten für die wenigen großen Steinkohlekraftwerke, die Wirbelschichtfeuerungen 

aufweisen. Hier richten sich die Anforderungen nach dem Inbetriebnahmeda-

tum. Die großen Steinkohlekraftwerke mit Wirbelschichtfeuerung fallen unter die 

Vorschriften für die Inbetriebnahme vor dem 7.1.2014. Für sie gilt laut der EU-

BVT-Vorgabe ab dem 17. August 2021 ein NOx-Jahresmittelwert von < 85 bis 

175 mg/Nm3. 

Die Mehrzahl der großen Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung ab 300 MW th 

sind ebenfalls Staubfeuerungen. Für sie gilt der gleiche NOx-Jahresmittelwert 

wie für die wenigen Braunkohle-Wirbelschichtfeuerungen. Die Anforderungen 

werden nach dem Inbetriebnahmedatum unterschieden, das in Deutschland bei 

allen großen Braunkohlekraftwerken vor 7.1.2014 liegt. Alle Braunkohlefeuerun-

gen müssen somit ab dem 17. August 2021 gemäß der EU-BVT-Vorgaben ei-

nen NOx-Jahresmittelwert von < 85 bis 175 mg/Nm3 einhalten. 

Derzeit gilt für die überwiegende Anzahl der großen Kohlekraftwerke eine Be-

grenzung der Stickstoffoxid-Emissionen auf 400 mg/Nm3 im Halbstundenmittel 

und 200 mg/Nm3 im Tagesmittel. Wenn keine Überschreitungen des Tagesmit-

telwertes vorkommen, ergibt sich daraus ein Jahresmittelwert unter 200 mg/Nm3.  

Zur Einhaltung dieses NOx-Grenzwertes ist für Steinkohlekraftwerke aufgrund 

des höheren Heizwertes der Steinkohle seit 30 Jahren ein Katalysator notwendig.  

Da Braunkohle 50 % Wasser enthält, sind die Verbrennungstemperaturen in 

Braunkohlekraftwerken geringer, so dass sich in der Flamme weniger Stickstoff-

oxide bilden und der NOx-Grenzwert bisher ohne zusätzliche Maßnahmen allein 

mit einer Optimierung der Verbrennungsluftregelung eingehalten werden kann. 
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3.3 Minderungsoptionen und spezifische Kosten 

Zur NOx-Minderung stehen neben feuerungstechnischen Primärmaßnahmen 

(Senkung der Verbrennungstemperatur durch Low-NOx-Brenner, Reduzierung 

des Sauerstoffgehaltes, gestufte Verbrennung) zwei Techniken zur Verfügung:  

¶ SNCR: Allein die Einsprühung von größeren Mengen Ammoniakwasser 

oder Harnstoff bewirkt die Stickstoffoxidminderung 

¶ SCR: Katalysatoren bewirken - unter zusätzlicher Einsprühung von Am-

moniakwasser oder Harnstoff - die Stickstoffoxidminderung (bei Gewe-

befiltern kann Katalysatormaterial in das Gewebe eingebunden werden). 

3.3.1 Minderungsoptionen in Steinkohlekraftwerken 

Es wird davon ausgegangen, dass in allen Steinkohlekraftwerken Katalysatoren 

(SCR-Technik) bereits zur Verfügung stehen. Deshalb muss zur weiteren NOx-

Minderung nur eine erhöhte Menge Ammoniakwasser bzw. Harnstoff in das Ab-

gas eingesprüht werden. Zusätzlich ist es in der Regel sinnvoll, die Temperatur-

überwachung bei der Zuführung zu optimieren und die Einsprühung zu verbes-

sern (mehrere Sprühebenen, gleichmäßige Versprühung über den Querschnitt).  

Abbildung 5 zeigt den aktuellen NOx-Grenzwert im Tagesmittel im Vergleich mit 

der Bandbreite, die von der EU als beste verfügbare Techniken (BVT) in Stein-

kohle-Staubfeuerungen im Jahresmittel festgelegt wurde: 65 bis 150 mg/Nm3.  

Das Niveau von 150 mg/Nm3 nutzt die Möglichkeiten eines Katalysators nicht voll 

aus. Das von der EU als BVT festgelegte untere Niveau von 65 mg/Nm3 kann bei 

optimaler feuerungstechnischer Senkung der NOx-Rohgasemissionen auch 

noch unterschritten werden, da Minderungsraten von 95 % möglich sind (siehe 

niedrigere Jahresmittelwerte 2016/2017 im Kraftwerk Hamburg Moorburg). Eine 

Senkung der NOx-Rohgasemissionen ist feuerungstechnisch in bestehenden 

Anlagen nicht immer erreichbar. Unter voller Ausnutzung der bereits in Steinkoh-

lekraftwerken vorhandenen Katalysatortechnik (SCR) ist allgemein ein Niveau 

von 80 mg/Nm3 im Jahresmittel erreichbar. Da die Anlagen stets mit einen 

ĂSicherheitsabstandñ zum Grenzwert betrieben werden, um bei Schwankungen 

nicht den Grenzwert zu überschreiten, wird die Festsetzung eines Jahresgrenz-

wertes von 85 mg/Nm3 für Steinkohlekraftwerke empfohlen (vgl. Abbildung 5).   

 

[Ökopol 2018] 
Abbildung 5: NOx-Grenzwert (Tagesmittel), mit BVT erreichbare Bandbreite, Grenzwertvorschlag (Jahresmittel) und 
künftiges mittleres Emissionsniveau in Steinkohlekraftwerken bei Umsetzung des Grenzwert-Vorschlages 
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In Steinkohlekraftwerken ist zum Erreichen des mittleren Emissionsniveaus von 

80 mg/Nm3 (Einhaltung des vorgeschlagenen Grenzwertes von 85 mg/Nm3) die 

erhöhte Eindüsung von Harnstoff oder Ammoniaklösung nötig.  

Als Investitions- und Betriebskosten für eine Stickstoffoxid-Minderung von 400 

auf 200 mg/Nm3 mit Harnstoffeindüsung werden für ein Kohlekraftwerk ca. 

1.500 ú/t angegeben (Investitionsabschreibung auf 10 Jahre, 4.000 Jahresbe-

triebsstunden, Harnstoff-NOx-Verhältnis 1,44) [BREF LCP 2017, S. 234]. Ent-

sprechend werden für Steinkohlekraftwerke diese spezifischen Kosten pro Tonne 

Stickstoffoxid auch zur Minderung auf Betriebswerte von 80 mg/Nm3 angesetzt. 

Die tatsächlichen Kosten sind tendenziell eher niedriger, da Silokapazitäten be-

reits vorhanden sind und die Minderung maximal 120 statt 200 mg beträgt. 

Da die Investitionskosten für die erhöhte Harnstoffeindüsung im Verhältnis zu den 

Betriebskosten gering sind, wird davon ausgegangen, dass die spezifischen Kos-

ten pro Tonne Stickstoffoxidminderung auch bei wenigen Jahren Restlaufzeit ei-

nes Steinkohlekraftwerkes in der gleichen Größenordnung liegen. 

3.3.2 Minderungsoptionen in Braunkohlekraftwerken 

In keinem Braunkohlekraftwerk in Deutschland ist ein Katalysator zur Stickstoff-

minderung vorhanden (SCR-Technik). Auch die Eindüsung von Harnstoff oder 

Ammoniakwasser (SNCR-Technik) wird nicht praktiziert, da aktuell geltende 

Grenzwerte allein mit feuerungstechnischen Maßnahmen erreichbar sind.  

In Braunkohle-Kraftwerken, deren Inbetriebnahme vor dem 7. Januar 2014 er-

folgte, ist gemäß EU-BVT-Festlegung mit besten verfügbaren Techniken ein 

NOx-Jahresmittelwert unter 85 mg/Nm3 erreichbar; der Jahresmittelwert darf ge-

mäß der EU-Vorgaben maximal 175 mg/Nm3 betragen. 

Das Niveau von 175 mg/Nm3 lässt sich in der Regel allein mit einer Optimierung 

der Verbrennungsluftregelung  erreichen (feuerungstechnische Maßnahmen). In 

Einzelfällen kann der Einbau der SNCR-Technik zusätzlich erforderlich werden.  

Wie in den BVT-Schlussfolgerungen angegeben können mit einem Katalysator 

(SCR-Technik) in Braunkohlekraftwerken NOx-Emissionen unter 85 mg/Nm3 er-

reicht werden. Somit wird davon ausgegangen, dass im Allgemeinen Betriebs-

werte von 80 mg/Nm3 in Braunkohlekraftwerken mit Katalysator erreichbar sind.  

Wenn Anlagen bereits ein geringes NOx-Rohgasniveau aufweisen (siehe zum 

Beispiel Kraftwerk Schwarze Pumpe), können Werte unter 85 mg/Nm3 ggf. schon 

allein durch Eindüsung von Ammoniakwasser oder Harnstoff erreicht werden 

(SNCR-Technik). Diese Technik ermöglicht unter ungünstigen Bedingungen 20 

% Minderung und unter guten Bedingungen 50 % NOx-Reduzierung. Bei optima-

ler Anlagenkonstellation wurden auch 90 % Minderung erreicht [Vattenfall 2011, 

S. 8].  

Die Investitions- und Betriebskosten für eine Stickstoffoxid-Minderung von 400 

auf 200 mg/Nm3 mit Harnstoffeindüsung (SNCR-Technik) werden für ein Kohle-

kraftwerk mit ca. 1.500 ú/t angegeben (Investitionsabschreibung auf 10 Jahre, 

4.000 Jahresbetriebsstunden, Harnstoff-NOx-Verhältnis 1,44) [BREF LCP 2017, 

S. 234]. Da die Investitionskosten im Verhältnis zu den Betriebskosten sehr ge-

ring sind, wird davon ausgegangen, dass die Kosten pro Tonne Stickstoffoxid-

minderung auch bei einer Abschreibung auf weniger als 10 Jahre in ähnlicher 
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Größenordnung oder geringer liegen, da maximal eine NOx-Minderung um 

50 mg/Nm3 statt wie im Berechnungsbeispiel 200 mg/Nm3 beträgt.  

Die Investitionskosten beim Neubau der SCR-Technik sind deutlich höher als für 

die SNCR-Technik, allerdings sind die jährlichen Betriebskosten für Reaktions-

mittel wesentlich geringer. Je nach zu behandelndem Abgasvolumen gibt das 

BVT-Merkblatt der EU Behandlungskosten von 1.442-2.175 ú/t NOx (1.000.000 

m3/h) bis 1.968-3.016 ú/t NOx (100.000 m3/h) an. Die Kosten beinhalten eine 

Abschreibung auf 15 Jahre und 6 % Kapitalkosten. [BREF LCP 2017, S. 229]. 

3.3.3 Empfehlungen zur Grenzwertsetzung (NOx-Jahresmittelwert) 

Da Steinkohlekraftwerke bereits über einen Katalysator (SCR-Technik) verfügen 

und wesentliche Einrichtungen für die Harnstoff- oder Ammoniakeindüsung 

ebenfalls vorhanden sind, wird die Festlegung eines NOx-Grenzwertes im Jah-

resmittel von 85 mg/Nm3 ab August 2021 empfohlen. Auch bei Anlagen, für die 

nur noch wenige Jahre Restlaufzeit vorgesehen ist, ist die Minderung der NOx-

Emissionen vertretbar, da die technischen Anlagen bereits vorhanden sind. Im 

tatsächlichen Betrieb wird sich - da die Anlagen mit einem ĂSicherheitsabstandñ 

zum Grenzwert betrieben werden - ein NOx-Jahresmittelwert von ca. 80 mg/Nm3 

einstellen.  

Braunkohlekraftwerke werden bisher ohne Katalysatoren (SCR) und ohne Ein-

düsung von Harnstoff oder Ammoniakwasser (SNCR-Technik) betrieben.  

Für Braunkohlekraftwerke mit einer Restlaufzeit über August 2029 hinaus wird 

der Einbau einer SCR-Technik als wirtschaftlich zumutbar angesehen (mehr als 

8 Betriebsjahre des Katalysators). Für diese Kraftwerke wird empfohlen, einen 

NOx-Grenzwert im Jahresmittel von 85 mg/Nm3 festzulegen. Im tatsächlichen 

Betrieb wird sich dann, wie bei Steinkohlekraftwerken - da die Anlagen mit einem 

ĂSicherheitsabstandñ zum Grenzwert betrieben werden - ein NOx-Jahresmittel-

wert von ca. 80 mg/Nm3 einstellen.  

Für Braunkohlekraftwerke mit einer Restlaufzeit von mehr als drei bis acht Jahren 

wird der Einbau einer Ammoniak- oder Harnstoffeindüsung (SNCR-Technik) als 

wirtschaftlich zumutbar gesehen, da der Einbau mit wenig Aufwand verbunden 

ist (Silo für Reaktionsmittel, Zuführungsschläuche, Pumpen, Sprühlanzen und 

Temperaturüberwachung). Bei Inkrafttreten der novellierten 13. BImSchV Mitte 

August 2021 betrifft dies Braunkohlekraftwerke mit einem Laufzeitende zwischen 

August 2024 und August 2029. Für diese Kraftwerke wird empfohlen, einen NOx-

Grenzwert im Jahresmittel von 150 mg/Nm3 festzulegen. Im tatsächlichen Betrieb 

wird sich dann - da die Anlagen mit einem ĂSicherheitsabstandñ zum Grenzwert 

betrieben werden - ein NOx-Jahresmittelwert von ca. 145 mg/Nm3 einstellen.  

Abbildung 6 zeigt für Braunkohle-Kraftwerke, deren Inbetriebnahme vor dem 

7. Januar 2014 erfolgte, den aktuellen NOx-Grenzwert im Tagesmittel im Ver-

gleich mit der Bandbreite, die gemäß EU-BVT-Festlegung mit besten verfügba-

ren Techniken im Jahresmittel erreichbar ist. Zusätzlich sind die Grenzwertvor-

schläge dargestellt (150 mg/m3 und 85 mg/Nm3) sowie die dann im realen Betrieb 

erwarteten NOx-Jahresmittelwerte (145 mg/Nm3 und 80 mg/Nm3).  
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[Ökopol 2018] 
Abbildung 6: NOx-Grenzwert (Tagesmittel), mit BVT erreichbare Bandbreite, Grenzwertvorschlag (Jahresmittel) und dar-
aus resultierende künftige Emissionsniveaus in Braunkohlekraftwerken bei Umsetzung des Grenzwert-Vorschlages 

Wenn Anlagen nach dem Inkrafttreten der neuen Anforderungen (spätestens am 

17. August 2021) noch maximal drei Jahre Restlaufzeit aufweisen, ist die Inves-

tition in eine Zusatztechnik voraussichtlich wirtschaftlich nicht zumutbar, so dass 

davon ausgegangen wird, dass diese Braunkohlekraftwerke lediglich die EU-Min-

destanforderung von 175 mg/Nm3 NOx im Jahresmittel einhalten müssen. 

3.4 Analyse des aktuellen Emissionsniveaus 

Im Anhang 1 zeigt Tabelle 2 das NOx-Emissionsniveau von 40 großen Braun-

kohlekraftwerken und 68 großen Steinkohlekraftwerken in Deutschland, aufge-

führt als Mittelwerte der Jahre 2016 und 2017. Im Anhang 2 werden die Kraft-

werksblöcke detailliert mit dem Verlauf der Tagesmittelwerte dargestellt, die zu 

dem Jahresmittelwert geführt haben.  

3.4.1 Aktuelles Emissionsniveau in Steinkohlekraftwerken 

Die Analyse der Steinkohlekraftwerksblöcke zeigt, dass 44 von 68 Blöcken 

(65 %) die künftigen Mindestanforderungen gemäß EU-BVT-Festlegung über-

schreiten (150 mg/Nm3).  

Im Vergleich mit dem vorgeschlagenen Grenzwert von 85 mg/Nm3, der mit SCR-

Technik im Allgemeinen erreichbar ist, lagen 59 der 68 Blöcke darüber (87 %). 

Abbildung 7 zeigt deutlich, dass viele Steinkohlekraftwerke ihre NOx-Minde-

rungstechnik lediglich so einsetzen, dass der derzeit gültige Grenzwert 

(200 mg/Nm3 im Tagesmittel) sicher unterschritten wird. Der NOx-Mittelwert aller 

großen Steinkohlekraftwerke (nicht nach Kapazität gewichtet) lag 2016 bei 

154 mg/Nm3 und 2017 bei 150 mg/Nm3.  

Bei einzelnen Steinkohleblöcken ist erkennbar, dass mit einem Katalysator 

(SCR-Technik) in bestehenden Anlagen auch NOx-Jahresmittel von 80 mg/Nm3 

erreicht werden können. In drei neuen Steinkohleblöcken gelten strengere Ta-

gesmittelwerte, so dass bereits niedrige NOx-Jahresmittel um 60 mg/Nm3 er-

reicht werden.  
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Für ein Steinkohlekraftwerk (Braunschweig, siehe Kap. 7.41, S. 74) ist statt des 

allgemein gültigen Tagesmittel-Grenzwertes von 200 mg/Nm3 ein Grenzwert von 

400 mg/Nm3 im Tagesmittel festgelegt. Gründe sind nicht bekannt; der Grenzwert 

ist zulässig, wenn die NOx-Gesamtemissionen unter 20 t/a liegen. Der Jahres-

mittelwert dieses Kraftwerkes lag in 2016 und 2017 bei 275 mg/Nm3. 

 

[Ökopol 2018] auf Basis [Länder 2018] 
Abbildung 7: NOx-Jahresmittelwerte 2016 und 2017 von Braunkohlekraftwerken nach Inbetriebnahmejahr 

3.4.2 Aktuelles Emissionsniveau in Braunkohlekraftwerken 

Die Analyse zeigt, dass bei den Braunkohlekraftwerken 29 von 40 Blöcken (73 %) 

die künftigen Mindestanforderungen gemäß EU-BVT-Festlegung überschreiten 

(175 mg/Nm3).  

Über dem vorgeschlagenen Grenzwert von 150 mg/Nm3, der für Braunkohlekraft-

werke mit einer Restlaufzeit von mindestens drei bis zu acht Jahren gelten soll 

und mit SNCR-Technik erreichbar ist, liegen 36 der 40 Blöcke (90 %). Unter-

schreitungen gab es in einem Fall aufgrund spezieller Feuerungstechnik (Wirbel-

schichtverbrennung statt Staubfeuerung) sowie bei drei neueren Blöcken. 

Der Grenzwert, der für Braunkohlekraftwerke mit einer Restlaufzeit von mehr als 

acht Jahren vorgeschlagen wird und mit einem Katalysator erreichbar ist 

(85 mg/Nm3), wird derzeit von keinem der Blöcke erreicht.  

Abbildung 8 zeigt deutlich, dass alte, vor 1990 in Betrieb genommenen Braun-

kohle-Staubfeuerungen über der EU-Mindestanforderung (175 mg/Nm3) liegen 

(die Hälfte dieser Anlagen sind älter als 40 Jahre), während nach 1990 in Betrieb 

genommene Blöcke die EU-Mindestanforderung meistens unterschreiten. 

Der NOx-Mittelwert aller großen Braunkohlekraftwerke (nicht nach Kapazität ge-

wichtet) lag im Jahr 2016 bei 178 mg/Nm3 und im Jahr 2017 bei 177 mg/Nm3.  
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[Ökopol 2018] auf Basis [Länder 2018] 
Abbildung 8: NOx-Jahresmittelwerte 2016 und 2017 von Braunkohlekraftwerken nach Inbetriebnahmejahr 

3.5 Minderungspotenzial 

Die Daten in Anhang 2 zeigen, dass Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke häu-

fig NOx-Tagesmittelwerte innerhalb eines engen Wertebandes nahe unterhalb 

des Grenzwertes von 200 mg/Nm3 aufweisen. Offensichtlich können feuerungs-

technische Maßnahmen in vielen Kraftwerken stabil gehalten werden.  

In Steinkohlekraftwerken, in denen SCR-Technik installiert ist, wird aktuell aus 

ökonomischen Gründen offensichtlich genau die Harnstoff- oder Ammoniakwas-

sermenge vor dem Katalysator zudosiert, die zur Grenzwerteinhaltung nötig ist.  

Das aktuelle Emissionsniveau zeigt nicht die aktuellen Minderungsmöglichkeiten 

auf, sondern eher die (geringen) Schwierigkeiten, den NOx-Tagesmittelwert 

stabil zu halten. Die NOx-Spitzenwerte sind häufig an Tagen zu beobachten, an 

denen die Anlage nach einem Stillstand wieder angefahren wird oder an denen 

die Anlage in den Stillstand geht. Hier besteht offensichtlich noch Optimierungs-

potenzial.   

Das aktuelle Emissionsniveau der großen Kohlekraftwerke in Deutschland be-

trägt aktuell im Mittel (ohne Größengewichtung) im Zeitraum 2016-2017 über alle 

Steinkohleblöcke etwa 152 mg/Nm3; bei Braunkohleblöcken etwa 178 mg/Nm3.  

3.5.1 Minderungspotenzial in Steinkohlekraftwerken 

Wenn die Stickstoffoxid-Emissionen mit besten verfügbaren Techniken (BVT) in 

allen Steinkohleblöcken von im Mittel 152 mg/Nm3 auf Jahresmittelwerte von 

80 mg/Nm3 gesenkt werden (durch Ausnutzung der bestehenden SCR-Technik), 

ergibt sich eine Senkung der Stickstoffemissionen um 47 % (Abbildung 9). Dafür 

wird ein Grenzwert von 85 mg/Nm3 im Jahresmittel vorgeschlagen. 
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[Ökopol 2018] auf Basis [E-PRTR 2018] 
Abbildung 9: NOx-Grenzwert im Vergleich mit aktuellem Emissionsniveau Steinkohle und künftig erreichbaren Werten 

Die Stickstoffoxid-Gesamtemissionen, die von großen Steinkohlekraftwerks-

standorten gemeldet wurden, lagen mit 56.300 Tonnen im Jahr 2016 bei etwa 

einem Drittel der Gesamtemissionen aus großen Kraftwerken (157.600 Tonnen 

NOx-Emissionen)3 [E-PRTR 2018]. 

Die Minderung auf einen künftigen NOx-Jahresmittelwert von 80 mg/Nm3 ist bei 

großen Steinkohleblöcken mit einer NOx-Minderung um etwa die Hälfte verbun-

den (- 26.700 Tonnen, - 47 %).  

3.5.2 Minderungspotenzial in Braunkohlekraftwerken 

Wenn die Stickstoffoxid-Emissionen mit besten verfügbaren Techniken (BVT) in 

allen Braunkohleblöcken von im Mittel 178 mg/Nm3 auf einen Jahresmittelwert 

von 80 mg/Nm3 gesenkt werden (SCR-Technik), ergibt sich eine Senkung der 

Stickstoffoxidemissionen aus Braunkohlekraftwerken um 55 % (Abbildung 10). 

Wenn die NOx-Emissionen aus Braunkohlekraftwerken mit SNCR-Technik auf 

ein Niveau von 145 mg/Nm3 gesenkt werden (SNCR-Technik), ergibt sich eine 

Senkung der Stickstoffemissionen um 19 %.  

 

[Ökopol 2018] auf Basis [E-PRTR 2018] 
Abbildung 10: NOx-Grenzwert im Vergleich mit aktuellem Emissionsniveau Braunkohle und künftig erreichbaren Werten 

                                                
3 Ohne inzwischen stillgelegte Blöcke der Braunkohlekraftwerke Frimmersdorf und Buschhaus 
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Die Stickstoffoxid-Gesamtemissionen, die von großen Braunkohlekraftwerks-

standorten gemeldet wurden, lagen mit 101.300 Tonnen im Jahr 2016 bei etwa 

zwei Drittel der Gesamtemissionen aus großen Kraftwerken (157.600 Tonnen 

NOx-Emissionen)4 [E-PRTR 2018]. 

Die Minderung auf einen Jahresmittelwert von 80 mg/Nm3 ist bei großen Braun-

kohleblöcken mit einer NOx-Minderung um mehr als die Hälfte verbunden  

(- 55.700 Tonnen, - 55 %).  

Wenn in Braunkohlekraftwerken mit SNCR-Technik gemindert wird, beträgt der 

Minderungsbeitrag etwa ein Fünftel (- 19.200 Tonnen, - 19 %). 

 

4 GESAMTMINDERUNGSPOTENZIAL, 
KOSTEN UND EMPFEHLUNGEN 
FÜR GROSSE KOHLEKRAFTWER-
KEN IN DEUTSCHLAND  

Bei der Berechnung des größten Minderungspotenzials wird die Minderung be-

rechnet, wenn alle großen Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke den niedrigsten 

empfohlenen Grenzwert von 85 mg/Nm3 im Jahresmittel einhalten.  

Unter diesen Voraussetzungen werden rund 55.700 Tonnen Stickstoffoxide aus 

Braunkohlekraftwerken gemindert (Einbau SCR-Technik) und rund 26.700 Ton-

nen NOx aus Steinkohlekraftwerken reduziert (verbesserte Nutzung vorhandener 

SCR-Technik). Insgesamt ergibt sich ein Minderungspotenzial von 82.400 Ton-

nen (52 % der Emissionen großer Kohlekraftwerke im Jahr 2016).  

Die Emissionen der Energiewirtschaft, die seit mehr als 20 Jahren jährlich rund 

300.000 Tonnen Stickstoffoxide ausmachen, werden durch die Maßnahme um 

jährlich bis zu 82.400 Tonnen und somit um etwa ein Viertel (- 27 %) gesenkt. 

Die spezifischen, auf den Stromerzeugung bezogenen Kosten der Stickstoffoxid-

Minderung in Steinkohlekraftwerken werden mit 1.500 ú pro geminderter Tonne 

Stickstoffoxid angesetzt (Zusatzeindüsung Ammoniakwasser oder Harnstoff, 

siehe Kapitel 3.3). Für die Minderung von 26.700 Tonnen Stickstoffoxiden erge-

ben sich jährliche Zusatzkosten von 40 Mio. Euro.  

Bezogen auf die Stromproduktion im Jahr 2016 aus Steinkohle (111,5 Mrd. kWh 

[AEE 2017]) bedeutet die NOx-Minderung zusätzliche Kosten von 0,00036 Euro 

pro erzeugter Kilowattstunde aus Steinkohlekraftwerken (ca. 0,036 Cent/kWh).  

Die spezifischen Kosten zur Stickstoffoxid-Minderung in Braunkohlekraftwerken 

werden mit 2.000 ú/t angesetzt (SCR-Einbau, siehe Kapitel 3.3). Für die Minde-

rung von 55.700 Tonnen ergeben sich jährliche Kosten von 111 Mio. Euro. 

Bezogen auf die Stromproduktion im Jahr 2016 aus Braunkohle (150 Mrd. kWh 

[AEE 2017]) bedeutet dies zusätzliche Kosten von 0,00074 Euro pro erzeugter 

Kilowattstunde aus Braunkraftwerken (ca. 0,074 Cent/kWh).  

                                                
4 Ohne inzwischen stillgelegte Blöcke der Braunkohlekraftwerke Frimmersdorf und Buschhaus 
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Bei Steinkohlekraftwerken verteuert sich der Strompreis um 0,036 Cent, 

wenn ein NOx-Grenzwert von 85 mg/Nm3 im Jahresmittel mit zusätzlicher 

Ammoniakwasser oder Harnstoffzugabe in existierenden Katalysatoren 

(SCR-Technik) eingehalten wird (26.700 t NOx-Minderung). 

Bei Braunkohlekraftwerken verteuert sich der Strompreis um 0,074 Cent, 

wenn ein NOx-Grenzwert von 85 mg/Nm3 im Jahresmittel durch Einbau von 

Katalysatoren (SCR-Technik) eingehalten wird (55.700 t NOx-Minderung).  

 

Die spezifischen Kosten zur Stickstoffoxid-Minderung in Braunkohlekraftwerken, 

für die ein Katalysatoreinbau wirtschaftlich nicht zumutbar ist, werden mit 

1.500 ú/t angesetzt (SNCR-Einbau, siehe Kapitel 3.3). Der Einbau in allen Braun-

kohlekraftwerken wäre mit einer Minderung von 19.200 Tonnen verbunden, für 

die jährliche Kosten von 28,8 Mio. Euro anfallen. 

Bezogen auf die Stromproduktion im Jahr 2016 aus Braunkohle (150 Mrd. kWh 

[AEE 2017]) bedeutet dies zusätzliche Kosten von 0,00019 Euro pro erzeugter 

Kilowattstunde aus Braunkohlekraftwerken (ca. 0,019 Cent/kWh).  

Auf Basis der vorstehenden Analyse des aktuellen Emissionsniveaus der großen 

Kohlekraftwerke und der Minderungsoptionen sowie angesichts der Gesund-

heits- und Umweltschäden durch Stickstoffoxide in Deutschland und der interna-

tional einzuhaltenden Verpflichtungen, werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

Einführung eines Ărollierendenñ (d.h. tªglich f¿r die letzten 365 Tage nach-

zuweisenden) NOx-Grenzwertes. Dieser beträgt im Jahresmittel 85 mg/Nm3 

für große Kohlekraftwerke ab einer Leistung von 300 MW (thermisch). Der 

Grenzwert gilt spätestens ab 17. August 2021 für Braunkohle- und Stein-

kohle-Kraftwerke (Staubfeuerung oder Wirbelschichtfeuerung). 

Für große Braunkohlekraftwerke ab einer Leistung von 300 MW (thermisch), 

deren Stilllegung zwischen im August 2024 und August 2029 erfolgt, wird 

als Ausnahme ab August 2021 ein NOx-Grenzwert im Jahresmittel von 

150 mg/Nm3 eingeführt. 

Für große Braunkohlekraftwerke ab einer Leistung von 300 MW (thermisch), 

deren Stilllegung zwischen im August 2021 und August 2024 erfolgt, wird 

als Ausnahme ab August 2021 ein NOx-Grenzwert im Jahresmittel von 

175 mg/Nm3 eingeführt.  
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6 ANHANG 1: NOX-EMISSIONEN AUS KOHLEKRAFTWERKEN (2016-2017) 

Nachfolgend geben Tabelle 2 und Tabelle 3 einen Überblick über die großen Kohlekraftwerke, bei denen Datenanfragen gestellt wurden. 

Die Tabellen nennen den Namen des Kraftwerksblockes, den Betreiber, die Abkürzung für Bundesland, das für Genehmigung und Überwachung zuständig ist, 

sowie Daten zur elektrischen und thermischen Leistung und dem Baujahr. In den Fällen, in denen in der Originalliste des Umweltbundesamtes Kraftwerks-

standorte mit mehreren Blöcken in einer Zeile aufgeführt waren, sind die an diesem Standort mit Kohle gefeuerten Blöcke einzeln aufgeführt worden und die 

Aufteilung der Leistung auf mehrere Blöcke vermerkt worden.  

Die Angaben zu den NOx-Jahresmittelwerten der Jahre 2016 und 2017 sind kursiv aufgeführt, wenn die Jahresmittel aus von der Behörde übermittelten Tages- 

oder Halbstundenmittelwerten selbst berechnet wurden, da keine Jahresmittelwerte mitgeteilt wurden.  

Die Betriebsweise im Zeitraum 2016-2017 ist grob danach charakterisiert, ob ein Kraftwerksblock in den beiden Jahren ohne Betriebsunterbrechnungen oder 

Stºrungen produzierte (Ăkontinuierlichñ), wenige Unterbrechungen mehr als 600 Tagesmittelwerte ergaben (Ămeistensñ), vielfache Unterbrechungen oder lªn-

gere Stillstªnde vorkamen (Ăab und zuñ) oder der Block nur an einzelnen Tagen betrieben wurde (Ăseltenñ).  

Die roten Markierungen zeigen, dass ein Kraftwerk nicht in beiden Jahren 2016 und 2017 die ab 17. August 2021 gültige EU-BVT-Mindestvorgabe für den 

NOx-Jahresmittelwert unterschritten hat (Braunkohle in der Regel: 175 mg/Nm3, Steinkohle in der Regel: 150 mg/Nm3). Gelbe Markierungen zeigen, wenn der 

Kraftwerksblock in 2016 und 2017 keine NOx-Konzentrationswerte unter 85 mg/Nm3 aufgewiesen hat. Grüne Markierungen zeigen Kraftwerksblöcke, die in 

2016 und 2017 bereits NOx-Konzentrationen von 85 mg/Nm3 unterschritten haben. 

Die letzte Spalte nennt das mittlere Minderungspotenzial beim Vergleich der beiden Jahreskonzentrationen in 2016 und 2017 mit einer NOx-Jahreskonzentra-

tion in Höhe von 80 mg/Nm3 (um Grenzwertüberschreitungen zu vermeiden wird davon ausgegangen, dass die Kraftwerksblöcke bei einem NOx-Zielwert von 

85 mg/Nm3 mindestens einen um 5 mg/Nm3 unter dem Zielwert liegenden Jahresmittelwert erreichen, somit 80 mg/Nm3). In Anhang 2 sind die Minderungspo-

tenziale der einzelnen Blöcke auf durch Fünf teilbare Zahlen gerundet. 

Tabelle 2: Stickstoffoxid-Jahresmittel (gemessene mittlere Konzentrationswerte) der großen Braunkohlekraftwerke in Deutschland in den Jahren 2016 und 2017 sowie Minderungspotenzial bei einem NOx-Jahresmittelwert 85 mg/Nm3 

# Name Betreiber Land Ort 
Leistung 

(elektrisch) 
Leistung (Fern-

wärme) 
Inbetriebnahme 

Jahresmittel 
NOx (als NO2) 

2016 

Jahresmittel 
NOx (als NO2) 

2017 
In Betrieb 

NOx-Minderung 
bei 80 mg/Nm3 
zu 2016/2017 

1 Jänschwalde D LEAG BB Peitz 535 76,3 1985 (1996) 192 193 meistens 58% 

2 
Grevenbroich - Neu-

rath  B 
RWE NW Grevenbroich 312 - 1972 191 190 kontinuierlich 58% 

3 Boxberg P LEAG SN Boxberg 500 60 (mit Block N) 1980 (1994) 191 189 meistens 58% 






















































































































































































































